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A Textliche Festsetzungen 
 
 
 
1 Allgemeines 
 
 
 
 Bestandteile 
 

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan umfasst die zeichnerische Darstellung im 
Maßstab 1:1000 sowie einen Textteil mit den Festsetzungen des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes und der Begründung.  
Hinweise und Empfehlungen sind beigefügt.  
 
Der Umweltbericht mit Behandlung der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde erstellt 
durch: 

TNL Umweltplanung 
Hochstraße 21 
92637 Weiden 
 

Der Umweltbericht ist Bestandteil des Bebauungsplanes und im Anhang beigefügt. 
 
 
Die Schalltechnische Untersuchung bzgl. zu erwartender Lärmimmissionen ausgehend von der 
Bundestraße B22 ist Bestandteil des Bebauungsplanes und im Anhang beigefügt. 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde erstellt durch:  
 

ab Consultants GmbH  
Dipl.-Ing. (FH) A. Bartl 
Altentreswitz 25 
92648 Vohenstrauß 

 
Die Schalltechnische Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Aufgrund der Verkehrslärmentwicklung ergeben sich innerhalb des Bebauungsplangebietes keine 
Überschreitungen der städtebaulichen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 der DIN 18005-
1:2002-07 (siehe Anlage 1.1). Tagsüber werden die Orientierungswerte um mindestens 4 dB 
unterschritten. Nachts werden die Orientierungswerte um mindestens 1 dB unterschritten. 
Aufgrund der Unterschreitung der Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen sind keine 
Schallschutzmaßnahmen wie Abstandsvergrößerung oder Abschirmung der Lärmemission 
entlang der Straße erforderlich, um gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten.  
 
 
Rechtsgrundlagen: 

 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 09.05.2016 (GVBl. 
S. 89); 
 
Baugesetzbuch(BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), FNA 213-1, zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG 
vom 20. 10. 2015 (BGBl. I S. 1722); 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), FNA 213-
1-2, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. 6. 2013 (BGBl. I 
S. 1548). 
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Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan mit Stand 18.12.2000 ist die geplante Wohnbaufläche 
nicht enthalten. In der gleichzeitig durchgeführten 1.Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden nicht realisierbare Wohnbauflächen reduziert und die geplante Baufläche „Am Bühl“ neu 
aufgenommen. 
 
Im geänderten Flächennutzungsplan wird der Planbereich als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
ausgewiesen. 

 
Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 11.07.2016 durch den Gemeinderat der Gemeinde 
Kirchendemenreuth. 
 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss erfolgte am 19.09.2016. 
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2 Geltungsbereich 
 
 

Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches gemäß § 9 (7) BauGB 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Gebiet, das im Sinne der Ziffer 15.13 der 
Planzeichenverordnung umgrenzt ist. 
 
Im Einzelnen die Grundstücke der Gemarkung Döltsch: 
 
Flur  Nr.: 230,  
Teilflächen der Flur  Nr.: 15  und  231 
 
 

 
 
 
Kartenausschnitt "Geltungsbereich" mit Flur Nummern (ohne Maßstab) 
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Luftbildkarte  
 
 

 
 
Luftbild mit Darstellung des Baugebietes Döltsch  „Am Bühl“  (ohne Maßstab) 
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3 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO 
 

Im Geltungsbereich wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21 BauNVO 
 

Für das Maß der baulichen Nutzung werden Höchstmaße angesetzt. 
 
E + I  GRZ 0,3  GFZ 0,6  Vollgeschoss II Parzellen 1-5, 17-23 
U + E + I GRZ 0,3 GFZ 0,7 Vollgeschoss III Parzellen 6-16 
 
 
 

2.1  Wandhöhen 
 

Gemäß den Systemschnitten (siehe A / 5 / 2) werden für die einzelnen Haustypen Wandhöhen 
festgesetzt. 
 
Als Wandhöhe gilt das Maß vom Bezugspunkt (Straßenniveau bzw. höchster Geländepunkt) bis 
zum Schnittpunkt der Außenwand mit Oberkante der Dachhaut des Gebäudes. 
 
 
Satteldach,  
Krüppelwalmdach (U) + E + D / DN 35°- 50° max. 4,60 m 
 
Satteldach (U) + E + I / DN 10°- 30° max. 6,50 m 
 
Walmdach (U) + E + I / DN 10°- 30° max. 6,50 m 
 
Pultdach (U) + E + D / DN 10°- 28° max. 6,50 m 
     bei einer Gebäudebreite bis max. 8,00 m 
    
     Bei Gebäudebreiten über 8,00 m sind die 
     Pultdächer versetzt anzuordnen, hierbei 
     gelten die Festsetzungen für versetzte 
     Pultdächer. 
 
Versetzte Pultdächer (U) + E + D / DN 12°- 34° max. 6,50 m 
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2.2  Bezugspunkte zur Wandhöhenfestlegung : 
 
Parzellen Nr.:  
 
6-8, 10-16, 20 
Talseitig, Straßenniveau, mittig Grundstückszufahrt an der Grundstücksgrenze 
 
Parzellen Nr.:   
 
1-5, 9, 17-19, 21-23 
Bergseitig, höchster natürlicher Geländepunkt am geplanten Standort Wohngebäude 
 
Siehe Karte „Lage der Bezugspunkte unter A / 5 / 1 

 
 
3. Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO 
 

offene Bauweise (o) - § 22 Abs. 2 BauNVO 
 
 
4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen in der Planzeichnung dargestellt. 
Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der vorgegebenen Baufenster zulässig. 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können nach §23 Abs. 5 BauNVO folgende 
bauliche Anlagen zugelassen werden: 
 

- Verfahrensfreie Nebengebäude nach Art. 57 BayBO (Gebäude mit Brutto- Rauminhalt bis 75 m³) 
- max. 2 offene Stellplätze im Bereich der Grundstückszufahrt 
- Einfahrten zu Garagen und Stellplätzen 
- Regenwasserzisternen zur Rückhaltung des auf dem Grundstück anfallenden 

Niederschlagwassers. 
 

 
5. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  
 

Im Bebauungsgebiet sind Garagen an den im Plan dargestellten Grundstücksgrenzen bzw. 
grenznah anzuordnen. Dabei ist ein Garagenvorfeld von mind. 5,50 m einzuhalten. 

 
Der Aufbau von Kniestöcken auf Garagen ist unzulässig. 

 
Pro Einfamilienhaus sind mind. 2 Stellplätze und bei Mehrfamilienhäusern mind. 1 Stellplatz pro 
Wohnung zu errichten (offene Stellplätze, Garagen). 
 
Bedingt durch die vorhandene Hangsituation werden für erschließungstechnisch talseitig gelegene 
Grenzgaragen bzw. grenznahe Garagen abweichend von Art. 6 Abs. 9 BayBO abweichende 
Maße der Abstandsflächentiefe gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO erlassen. 
Bergseitig erschlossene Grenzgaragen bzw. grenznahe Garagen sind gemäß Art. 6 Abs. 9 BayBO 
zu errichten. 
 
Parzellen Nr. : 6-8, 11-17, 20 
Abweichende Maße der Abstandsflächentiefe von max. 5,5 m über natürlichem Gelände für die 
talseitige Wandhöhe mit Wandhöhe von max. 3,0 m über Bezugspunkt Straßenniveau. 
(siehe A / 5 / 1 Lage der Bezugspunkte und A / 5 / 2 Systemschnitte) 

 
Parzellen Nr. : 1-5, 9, 10, 18, 19, 22, 23 
Abstandsflächentiefe nach Art. 6 Abs. 9 BayBO 
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6. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB 
 

Die Erschließung der einzelnen Flurstücke erfolgt über öffentliche Straßen 
 
 

7. Anschluss von Grundstücken an Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB 
 

Zufahrten zu den Grundstücken sind durch einen Hinweispfeil im Plan gekennzeichnet. 
Das Ausleiten von Oberflächenwasser auf die öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht zulässig. 
 
 

8. Führung von Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen  
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
 
Die innerhalb des Planbereiches erforderlichen Versorgungsleitungen für Elektrizität und 
Telekommunikation sind unterirdisch zu verlegen. Freileitungen sind nicht zulässig. 
 
 

9. Rückhaltung von Niederschlagwasser gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 
 
Je Bauparzelle ist eine Regenwasserrückhaltung in Form einer Wasserzisterne mit mindestens 
6,00 m³ Fassungsvermögen vorzusehen (Standort entsprechend den Gegebenheiten innerhalb 
des Baugrundstückes). 
Der Überlauf der Zisterne ist an die RW-Kanalisation anzuschließen. Das gesammelte 
Regenwasser kann zur Gartenbewässerung bzw. als Brauchwasser genutzt werden. 
 
Hinweis:  Anlagen zur Nutzung des gesammelten Regenwassers als Brauchwasser (WC-Spülung, 
Waschmaschine, usw.) sind bei der Gemeinde meldepflichtig.  
Dabei ist auch zu beachten, dass durch die Brauchwassernutzung keine Rückwirkungen auf das 
öffentliche Trinkwassernetz erfolgen. 
 
 

10. Öffentliche Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
 
Öffentliche Grünflächen 
Die im Plan festgesetzten straßenbegleitenden Grünflächen sowie sonstigen öffentliche 
Grünflächen sind unter Verwendung heimischer groß- und mittelkroniger Laub- oder Obstbäume 
sowie Sträucher zu bepflanzen (Artenbeispiele siehe Pflanzliste Bäume und Sträucher). 
Die Pflanzungen (Bäume, Sträucher) im Bereich der öffentlichen Grünflächen sowie 
straßenbegleitende Pflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Erschließung 
herzustellen. 
 

11. Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern (Pflanzgebot) sowie Erhaltung von best. 
Bepflanzungen (Pflanzbindung) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
 
Die im Bebauungsplan mit Pflanzgebot festgesetzten Einzelbäume, Baumgruppen und Sträucher 
sind mit einheimischen, hochwachsenden Bäumen sowie Gehölzen zu bepflanzen und dauernd 
zu unterhalten (siehe Pflanzliste). 
 
Die eingezeichneten Pflanzbindungen sind zu erhalten, bzw. bei Abgang zu ersetzen. 
 
Bei Baumpflanzungen und tiefwurzelnden Sträuchern ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu 
Fernmeldeanlagen, sowie Erdkabeln einzuhalten. 
 
Die Bepflanzung öffentlicher Grünflächen und Ausgleichsflächen ist spätestens im ersten Jahr 
nach Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets herzustellen. 
 
Auf den Bauparzellen sind die Pflanzungen und die gärtnerische Anlage der Außenanlagen  
spätestens  2 Jahre nach Nutzungsaufnahme fertig zu stellen. 
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11.1 Pflanzliste Bäume und Sträucher: 
 

Folgende heimische Arten sind für die Umgrünung und Pflanzungen im gesamten Baugebiet 
sowohl auf den öffentlichen Grünflächen als auch auf den einzelnen Bauparzellen vorgesehen: 
 
Großkronige Bäume: 
 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Betula pendula Sand-Birke 
Quercus robur Stieleiche 
Tilia cordata Winterlinde 
Tilia platyphyllos Sommerlinde 
 
 
Klein- und mittelkronige Bäume: 
 
Prunus avium Vogelkirsche 
Pyrus communis Holzbirne 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
 
Heimische, bewährte Obstbäume  
 
 
Sträucher: 
 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus laevigata agg. Zweigriffeliger Weißdorn 
Crataegus monogyna agg. Eingriffeliger Weißdorn 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Heckenrose 
Rosa rubiginosa Apfelrose 
Salix caprea Salweide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Traubenholunder 
 
Weißdorn wird nur in Rücksprache mit dem Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege 
nach Abwägung der Gefahr für Feuerbrand gepflanzt. 

 
Nichtheimische Nadelgehölze wie Thujen, Scheinzypressen usw. dürfen nicht gepflanzt werden, 
da sie sich nachteilig auf die heimische Fauna und das Landschaftsbild auswirken können. 
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Grünordnung – Öffentliche Grünflächen: 
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4 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
 
1. Haus- und Dachform, Dacheindeckung 
 

Im gesamten Planbereich sind Haupt- und Nebengebäude mit Sattel-, Krüppelwalm-, Walm- oder 
Pultdächern gemäß den Systemschnitten abzudecken. 
Für Garagen sind neben den oben genannten Dachformen auch Flachdächer zulässig. 
 
Die Firstrichtungen der Gebäude sind frei wählbar. 
 
Übersicht über Dachform, Dachneigungen und Dachüberstand 
 
Satteldach,  
Krüppelwalmdach (U)+E+D 35° – 50° Traufe 0,60 m Ortgang 0,30 m 
 
Satteldach (U)+E+I 10° – 30° Traufe 0,80 m Ortgang 0,50 m 
 
Walmdach (U)+E+I 10° – 30°  Traufe 0,80 m Ortgang 0,50 m 
 
Pultdach (U)+E+D 10° – 28°  Traufe 0,80 m Ortgang 0,50 m 
 
Versetztes Pultdach (U)+E+D 12° – 34° Traufe 0,80 m Ortgang 0,50 m  
 
 
Bei Pultdachgebäuden ist die niedrige Wand (Traufseite)  auf der Talseite zu positionieren. 
 
Garagen sind in Bezug auf Dacheindeckung und Dachneigung dem des Hauptgebäudes 
anzugleichen bzw. mit einem Flachdach auszuführen. 
 
Als Dacheindeckungsmaterial für Hauptgebäude und Garagen (außer Flachdachgaragen) sind 
Dachziegel, Dachsteine in den Farben rot, braun, anthrazit und grau zugelassen. Metalldächer 
sind in grauen Farbtönen auszuführen. 
 
Dachbegrünungen auf flach geneigten Dächern bzw. Flachdächern (Garagen) sind zulässig. 
 
 

2. Dachaufbauten 
 
Einzelgauben und durchlaufende Schleppgauben sind bei Satteldächern, Krüppelwalmdächern 
(Wohngebäude) mit einer Mindestdachneigung von 35° zulässig. 
  
Pro Dachgaube ist eine Gesamtansichtsfläche zulässig:  
 - Einzelgauben max. 4,0 m² 
 - durchlaufende Schleppgaube max. 10 m² 
 
Der Abstand vom Rand der Dachgaube zum Ortgang muss mindestens 1/4  der Gesamtlänge des 
Daches betragen. 
  
Zwerchgiebel mit einer Breite von max. 1/3 der Gebäudelänge sind zulässig. 
 
 
 
 

3. Fassadengestaltung 
 

Das Verkleiden der Außenfassade mit Kunststoffplatten ist unzulässig. Die Fassadenanstriche 
sind in gedeckten Farben auszuführen. Holzverkleidungen sind zulässig. 
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4. Einfriedungen 

 
Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. 
Mauern sind als Einfriedung nicht zulässig. 
 
Als straßenseitige Einfriedung sind zulässig: 
Holz- bzw. Metallzäune 
Es ist eine Gesamthöhe der straßenseitigen Einfriedung von max. 1,50 m ab Straßenniveau an 
der Grundstücksgrenze einzuhalten. 
Zaunsockel sind nicht zulässig. 
 
Als seitliche und rückwärtige Einfriedungen sind zulässig: 
Holz-, Metallzäune sowie Drahtgeflechtzäune mit einer einheitlichen Gesamthöhe von max. 1,50 
m. 
Bezugspunkt für die Höhe der Einfriedung ist das natürliche Gelände. Im Bereich der Anpassung 
an das Straßenniveau ist das angepasste Gelände als Bezugspunkt maßgebend.  
Die Drahtgeflechtzäune sind mit Hecken zu hinterpflanzen. 
Zaunsockel sind nicht zulässig. 
 
 

5. Garagen 
 

Um eine Gliederung der Baukörper zu erreichen, dürfen Garagen nicht in gleicher straßenseitiger 
Flucht der Hauptgebäude errichtet werden. 
Der Gebäudeversatz ist mit mindestens 0,50 m auszubilden. 
 
An Stelle massiver Garagen können auch „Carports“ errichtet werden. 
 
 

6. Aufschüttungen und Abgrabungen, Stützmauern 
 
Im straßenseitigen Vorgarten- und Zufahrtsbereich ist das Gelände des jeweiligen Grundstückes 
im direkten Anschlussbereich hinsichtlich seiner Höhe der unmittelbar vorgelagerten 
Verkehrsfläche anzugleichen. 
 
Als Vorgarten- und Zufahrtsbereich wird die Fläche zwischen der Erschließungsstraße und der 
straßenseitigen Wohnhaus- bzw. Garagenflucht festgesetzt. 
Stützmauern oder steile Böschungen sind an der straßenseitigen Grenze unzulässig. 
 
Die Geländeaufschüttungen bzw. Abgrabungen sind auf die Bereiche Garagenzufahrt, 
Wohnhauszugang und Terrassenbereich zu beschränken.  
Geländeaufschüttungen für Terrassen sind bis maximal 60 m² Grundfläche zulässig. 
Als Grundfläche wird die Nutzfläche der Terrasse, ohne Böschungsbereiche festgesetzt. 
 
Abgrabungen und Aufschüttungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,20 m bezogen auf das 
natürliche Gelände zulässig. 
 
Stützmauern als Abgrenzung zu den benachbarten Grundstücken sind nur im Bereich der 
Garagenzufahrten bei talseitig angeordneten Garagen zulässig. Die Oberkante der Stützmauer 
darf max. 20 cm (Sockel) höher sein als die Gargenzufahrt. 
 
Stützmauern mit einer Höhe von max. 1,20 m sind innerhalb des Baugrundstückes zu 
Geländeabfangungen zulässig. 
Dabei ist ein Mindestabstand von 3,0 m zu den Grundstücksgrenzen einzuhalten. 
 
Jedes Grundstück hat an die seitlich und rückwärtig angrenzenden Nachbargrundstücke ohne 
Absatz, ohne Stützmauer und ohne künstliche Böschung anzuschließen. 
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7. Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke 
 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke mit Ausnahme der Flächen für 
Garagenzufahrten und Stellplätze sind gärtnerisch anzulegen und dauernd zu unterhalten. 
 
Pro Parzelle ist ein großkroniger Laubbaum als Hausbaum oder ein hochstämmiger einheimischer 
Obstbaum zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 
Die Baum- und Strauchpflanzungen sind entsprechend der Pflanzliste Bäume und Sträucher  
(A / 3/11.1) auszuführen. 
 
Die Pflanzungen und die gärtnerische Anlage der Außenanlagen auf der jeweiligen Bauparzelle 
sind spätestens 2 Jahre nach Nutzungsaufnahme fertig zu stellen. 
 
Garagenzufahrten und sonstige Bodenversiegelungen sind mit wasserdurchlässigen Beton- oder 
Natursteinpflasterbelägen (z. B. Pflasterbelag mit Rasenfuge, Rasengittersteine, Ökopflaster) zu 
befestigen. Die Versiegelung der Bodenflächen ist möglichst gering zu halten. 
 
Unzulässig für Garageneinfahrten, Eingangsbereiche, Gehwege und Terrassenbefestigungen sind 
Bodenversiegelungen mit Asphalt, Beton oder wasserundurchlässigen Verbundpflaster. 
 
Notwendige Geländemodellierungen sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. 
 
 

8. Grünordnerische Festsetzungen 
 
Die im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichts formulierten weiteren 
Anforderungen mit dem Ziel einer Vermeidung und Minimierung (Vermeidung) von 
Beeinträchtigungen wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplans als eingriffsmindernde 
Festsetzungen berücksichtigt. Sie werden sowohl in der Begründung als auch bei den 
Ausführungen zu den einzelnen Schutzgütern im vorliegenden Umweltbericht näher erläutert. 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen: 
 
V1 – Zeitliche Beschränkung der Maßnahmen an Gehölzen 
V2 – Zeitliche Beschränkung von Eingriffen in den Boden und in die Vegetation 
V3 – Erhalt des vorhandenen Nussbaums 
V4 – Beschränkung der Bodenversiegelung 
V5 – Entwicklung einer Hecke mit Lesesteinhaufen 
V6 – Anpflanzung von Bäumen 
V7 – Gehölzauswahlliste  
V8 – Zäune und Einfriedungen 
 
 
V1 – Zeitliche Beschränkung der Maßnahmen an Gehölzen:  

 
Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Entfernung (Entnahme 
durch „Auf-den-Stock-setzen“, Rückschnitt) von Gehölzen und bei (betriebsbedingten) 
Pflegemaßnahmen an Gehölzen zeitliche Beschränkungen zur Vermeidung der Tötung und 
der erheblichen Störung von Tieren sowie der Zerstörung von Nestern, Eiern und sonstigen 
Fortpflanzungsstadien sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß den Verboten nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG vorgesehen. 
 
Entfernung (Entnahme inkl. „auf-den-Stock-setzen“ oder Rückschnitt) von Gehölzen sind nicht 
zwischen dem 1. März bis 30. September durchzuführen, dies beinhaltet auch die 
Fortpflanzungsperiode von Brutvögeln, welche im Wesentlichen vom 15. März bis 15. August 
andauert. 
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V2 – Zeitliche Beschränkung von Eingriffen in den Boden und in die Vegetation:  
 

Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Eingriffen in den Boden 
und die Vegetation (z. B. Abschieben des Oberbodens) zeitliche Beschränkungen zur 
Vermeidung der Tötung und der erheblichen Störung von Tieren sowie der Zerstörung von 
Nestern, Eiern und sonstigen Fortpflanzungsstadien sowie von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten gemäß den Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG vorgesehen. 
 
Sollte die Einrichtung der Arbeitsflächen und Anlage der Zufahrten innerhalb der Brutzeit 
planungsrelevanter Arten (bodenbrütender Vogelarten) auf potenziell geeigneten 
Brutstandorten erforderlich sein, ist zur Vermeidung der o. g. Verbotstatbestände die 
Ansiedlung solcher Arten im Vorhinein zu verhindern, oder nachzuweisen, dass kein Besatz 
vorliegt. 
 
Das Abschieben des Oberbodens darf aufgrund dessen nicht während der 
Hauptvegetationsperiode bzw. der Fortpflanzungsperiode planungsrelevanter Vogelarten und 
somit in der Zeit nach dem Ende der Brutperiode (nach dem 15. August) und vor Brutbeginn 
(bis 15. März) erfolgen1. Zur Verhinderung der Ansiedlung von Brutvögeln sind die Flächen 
ggf. bis Baubeginn durch regelmäßiges Mulchen frei zu halten. 
 
Von dieser zeitlichen Beschränkung kann nur dann abgewichen werden, wenn überprüft 
wurde und gewährleistet ist, dass hierdurch in den betroffenen Bereichen keiner der 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG erfüllt ist. 

 
 
V3 – Erhalt des vorhandenen Nussbaums: 
 

Alte Bäume bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten und sind aus 
naturschutzfachlicher Sicht wertvoll. 
 
Der vorhandene Nussbaum bei der Scheune ist daher in die zukünftige Bebauung zu 
integrieren und im Rahmen der Freiflächengestaltung zu erhalten. 
 
Der zur Erhaltung gekennzeichnete Einzelbaum ist zu erhalten, bei Baumaßnahmen zu 
sichern und bei Abgang zu ersetzen.  

 
 
V4 – Beschränkung der Bodenversiegelung:  
 

Beschränkung des Anteils versiegelter Fläche durch die Festsetzung der GRZ auf 0,3 
(Maximalwert). 
 
Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der vorgegebenen Baufenster zulässig.  
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können folgende bauliche Anlagen 
zugelassen werden: 
 

 Verfahrensfreie Nebengebäude nach Art. 57 BayBO 
 Max. 2 offene Stellplätze im Bereich der Grundstückszufahrt 
 Einfahrten zu Garagen und Stellplätzen 
 Regenwasserzisternen 

 
Um den Eingriff in Natur und Landschaft (Boden- und Wasserhaushalt) zu minimieren, sind zu 
 

____________________________ 
1 Die Fortpflanzungsperiode ist abhängig von den vorkommenden planungsrelevanten Arten und kann unter 
Berücksichtigung der Verbotstatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG entsprechend angepasst werden.
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befestigende Nebenflächen (Zufahrtswege, Stellplätze) ausschließlich in wasserdurchlässiger 
Bauweise anzulegen. Das auf den Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist 
innerhalb des Plangebietes flächig zu versickern. In diesem Zusammenhang wird auf die 
gesetzliche Regelung nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingewiesen: 
„Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer geleitet werden (…)“. 
 
 

V5 – Entwicklung einer Hecke mit Lesesteinhaufen 
 
Entlang der südlichen Grenze ist eine Hecke aus heimischen Sträuchern (Wildform, keine 
Sorten) mit Lesesteinhaufen an der südlichen Flurstücksgrenze zu errichten. Die Bepflanzung 
öffentlicher Grünflächen und Ausgleichsflächen ist spätestens im ersten Jahr nach 
Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets herzustellen. 
 
 

V6 – Anpflanzung von Bäumen: 
 
Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein Obstbaum, hochstämmig von robusten, 
regionalen Sorten oder ein standortgerechter, heimischer, großkroniger Laubbaum (vgl. 
Gehölzauswahlliste) als sogenannter Hausbaum zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei 
Abgang zu ersetzen.   
 
 

V7 – Gehölzauswahl: 
 
Für alle Baumpflanzungen sind nur heimische, standortgerechte Baumarten zulässig. Für 
weitere Gehölzpflanzungen wird die Verwendung der Arten aus der Gehölzauswahlliste (vgl. 
Begründung Bebauungsplan „Im Bühl“, Döltsch) empfohlen. 
 
 

V8 – Zäune und Einfriedungen: 
 
Um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten sind Zäune und Einfriedungen ohne 
Sockel auszubilden. 

 
 

9. Ausgleich und Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen  
 
Soweit sich Eingriffe nicht vermeiden oder auf ein unerhebliches Maß reduzieren lassen, werden 
Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 
 
Im Folgenden wird zur Ermittlung des Eingriffsumfangs und des erforderlichen 
Kompensationsbedarfs nach dem bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ (StMLU 2003) ermittelt. Als Grundlage für die Bewertung diente die im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Bühl“, Gemeinde Kirchendemenreuth Ortsteil Döltsch 
durchgeführte Bestandserhebung (TNL 2016) als Grundlage (vgl. Kapitel 2.2, Tabelle 2 sowie 
Karte 1). 
 
Durch das geplante Vorhaben entstehen unterschiedliche Eingriffe in den verschiedenen BTT. Die 
bestehende Verkehrsfläche im Westen (Ortszufahrt von der B 22 her), sowie die westlich der 
Ortszufahrt liegenden Flächen sind bereits aktuell versiegelt bzw. werden nach Ausführung des 
Bauvorhabens der gleichen Nutzung unterliegen wie bereits aktuell der Fall. Vor diesem 
Hintergrund wurden die o. g. Flächen (Ortszufahrt und westlich der Ortszufahrt gelegene Flächen) 
mit dem Kompensationsfaktor von 0,0 bilanziert. Der BTT B312 stellt den zu erhaltenden 
Wallnussbaum dar. Für die genannte Fläche ist folglich keine Bilanzierung notwendig. Ebenfalls 
ist für die im Südosten befindliche Scheune keine Bilanzierung notwendig, da diese bestehen 
bleibt. Die öffentlichen Grünflächen werden zum Teil als interne Kompensationsflächen und zum 
Teil eingriffsneutral (Kompensationsfaktor 0,0) gewertet. 
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Durch die Festsetzung der GRZ auf 0,3 (Maximalwert) ist der Anteil versiegelter Fläche 
beschränkt sodass der notwendige Kompensationsbedarf gering ausfällt. 
 
Die kartierten Biotop- und Nutzungstypen wurden bereits im Kapitel 2.2 den Wertstufen gem. dem 
bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (StMLU 2003) zugeordnet 
(vgl. Tabelle 2). In der nachfolgenden Abbildung werden die in Abhängigkeit von der 
Eingriffsschwere gem. Matrix (StMLU 2003) ermittelten Kompensationsfaktoren dargestellt. 
 
Tabelle 1   Bilanzierungstabelle zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
 

GRZ* 
Kompen-
satios-
faktor 

Wert-
stufe 

Bestand Biotop/ - Nutzungstyp Fläche m² 

Erforderliche
Kompen-
sationsfläche 
m² 

0,3 

0,0 
(Kein 
Eingriff) 

 

V11 Verkehrsflächen des Straßen- 
und Flugverkehrs, versiegelt 180 0 

X11 
Siedlungsbereiche, Dorf-, 
Kleinsiedlungs- u. 
Wohngebiete 

73 0 

A11 
Intensiv bewirtschafteter 
Äcker ohne oder mit stark 
verarmter Segetalvegetation 

1.982 0 

G 11 Grünland, Intensivgrünland 1.219 0 

B312 

Einzelbäume, Baumreihen u. 
Baumgruppen, mit 
überwiegend einheim., 
standortgerechten Arten, 
mittlere Ausprägung 

18 0 

0,2 
Gering 
(unterer 
Wert) 

V51 

Grünflächen u. 
Gehölzbestände junger bis 
mittlerer Ausprägung entlang 
von Verkehrsflächen 

72 14,4 

0,4 
Gering 
(oberer 
Wert) 

A11 
Intensiv bewirtschafteter 
Äcker ohne oder mit stark 
verarmter Segetalvegetation 

15.760 6.304 

G 11 Grünland, Intensivgrünland 5.294 2.117,6 

0,8 
Mittel 
(oberer 
Wert) 

B116 
Gebüsche/Hecken 
stickstoffreicher, ruderaler 
Standorte 

119 95,2 

Gesamtergebnis 24.717 m² 8.531,2 m²

*Hierbei handelt es sich um einen Maximalwert 
 
Unter Einbeziehung der o. g. grünordnerischen und landschaftspflegerischen Festsetzungen 
wurde für das Planvorhaben eine erforderliche Kompensationsfläche von 8.531,2 m² ermittelt. 
Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich für öffentliche und private Eingriffe in den 
Naturhaushalt erfolgt teilweise innerhalb der Planfläche und teilweise als 
Sammelausgleichsmaßnahme auf externen Kompensationsflächen und ist nachfolgend 
verbindlich festgesetzt. 
  
Interne Kompensationsflächen befinden sich im Norden und Westen des Plangebiets entlang der 
bestehenden Hecke. Folgende Maßnahmen sind geplant:  
 
 
A1: Entwicklung von Extensivgrünland 
 
Der nördliche Randbereich des Geltungsbereichs – derzeit als intensives Grünland genutzt – ist 
im Rahmen der Kompensationsmaßnahme als extensives Grünland zu entwickeln. Dies betrifft 
einen ca. 5 m breiten Streifen entlang der bestehenden Hecke mit einer Fläche von rund 800 m2. 
Im Rahmen der Maßnahme ist ein kräuterreicher Heckensaum am südlichen Rand der 
bestehenden Hecke zu entwickeln. 
 
Aufgrund der besonderen Zielsetzung der Kompensationsfläche (Schaffung eines mageren 
Saums mit nährstoffarmen Standorten und Rohboden besiedelnden Arten) ist es erforderlich den 
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Oberboden abzuschieben. Nach Rücksprache mit der UNB Neustadt a. d. Waldnaab ist das 
Abschieben des Oberbodens mit der anschließenden Einsaat von kräuterreichem Saatgut aus 
gesicherter, regionaler Herkunft (vww-zertifiziert) vorgesehen. Die Pflege der Fläche erfolgt als 
einschürige Mahd mit der Entfernung des Mahdgutes im August. Die Anwendung von Pestiziden 
und Düngung, sowie Mulchen der Fläche sind nicht zulässig. Die Fläche dient ausschließlich als 
Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Von daher sind ebenso 
Ablagerungen, die Wegenutzung, sowie sonstige Nutzungen mit Ausnahme der beschriebenen 
Grünlandnutzung zu verhindern. Ebenfalls sind keine Baum- und Strauchpflanzungen 
vorgesehen. Der abzuschiebende Oberboden ist von der Fläche zu entfernen. Nach Umsetzung 
der Maßnahme dient die Fläche dem Naturschutz. 
 
 
A2: Pflanzung einer Hecke  
 
Zwei weitere, interne Kompensationsflächen befinden sich im Westen der Planfläche. Die beiden 
genannten Flächen umfassen eine Flächengröße von rund 165 m2. Auf beiden 
Kompensationsflächen ist eine Heckenpflanzung zur Erweiterung der bestehenden Hecke zu 
entwickeln. Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Straucharten (Wildform) zu 
verwenden. Die Bepflanzung der beiden genannten internen Kompensationsflächen mit 
standortgerechten, heimischen Straucharten ist spätestens im ersten Jahr nach Fertigstellung der 
Erschließung des Plangebiets herzustellen. Ziel ist die Entwicklung einer naturnahen, frei 
wachsenden Hecke.  
 
Unter Berücksichtigung der internen Kompensationsflächen sind externe 
Kompensationsflächen mit einer Flächengröße von 7.566,2 m² erforderlich.  
 
Externe Kompensationsflächen befinden sich zum einen ca. 3 km östlich des Plangebiets im 
Sauerbachtal, im Waldgebiet nordwestlich Döltsch in ca. 3 km Entfernung zum Plangebiet sowie 
im Waldgebiet der Gemarkung Klobenreuth in ca. 2,6 km Entfernung südöstlich der Planfläche.  
 
Folgende Flächen werden durch die externen Ausgleichsflächen in Anspruch genommen:  
 

 Flurstück 173 (Sauerbachtal), Gemarkung Döltsch  
 Flurstück 368/0, Gemarkung Altenparkstein (zum Teil)  
 Flurstück 544/0, Gemarkung Klobenreuth (zum Teil)  

 
Eine Übersicht über die Lage der jeweiligen externen Kompensationsflächen ist den Karten 1-3 zu 
entnehmen. 
 
Folgende Maßnahmen sind geplant: 
 
 
A3: Entwicklung von Extensivgrünland 
 
Die Maßnahmenfläche (Flurstück 173 im Sauerbachtal) liegt ca. 3 km östlich der Planfläche. Die 
genannte Fläche, derzeit durch Vorwälder auf natürlich entwickelten Böden (BTT: W21), 
Nadelforste (Fichte -Picea abies), junger Ausprägung (BTT: N711) sowie mäßig artenreiche 
Säume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte (BTT: K123) durch die Lage direkt am 
Sauerbach geprägt (vgl. Karte 1), umfasst 1.790 m2 und ist im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahme als extensives Grünland zu entwickeln (Faktor 1:1). Im Rahmen der 
Maßnahme ist eine Waldwiese zu entwickeln. Ersatzaufforstungen für die Waldumwandlung sind 
in Rücksprache mit der AELF Weiden nicht erforderlich.  
 
Nach der Rodung des Waldbestandes hat anschließend die Einsaat von kräuterreichem Saatgut 
aus gesicherter, regionaler Herkunft (vww-zertifiziert) zu erfolgen. Aufgrund des hohen 
Nährstoffgehalts der Fläche (Ausgangszustand: Nadelforst) kann in den ersten 
Entwicklungsjahren (die ersten 5 Jahre) eine höhere Schnittfrequenz (zweischürige Mahd) 
empfehlenswert sein, um den Standort auszuhagern. Die erste Mahd erfolgt ab Mitte Juni, die 
zweite im August. Das Mahdregime ist der Entwicklung der Fläche anzupassen. Im Anschluss an 
die Aushagerung der Maßnahmenfläche erfolgt daher eine einschürige Mahd mit der Entfernung 
des Mahdgutes im August. Die Anwendung von Pestiziden und Düngung, sowie Mulchen der 
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Fläche sind nicht zulässig. Die Fläche dient ausschließlich als Kompensationsfläche für die 
Eingriffe in Natur und Landschaft. Ablagerungen sowie sonstige Nutzungen mit Ausnahme der 
beschriebenen Grünlandnutzung sind zu verhindern. Ebenfalls sind keine Baum- und 
Strauchpflanzungen vorgesehen. 
 
 
A4: Waldumbau und Habitatbaumentwicklung 
 
Das Flurstück 368 der Gemarkung Altenparkstein liegt bei Glasern ca. 3 km nordwestlich der 
Planfläche. Die Ausgleichsfläche ist derzeit durch Nadelforste (Fichte - Picea abies), mittlerer 
Ausprägung (BTT: N712) geprägt (vgl. Karte 2). Im Süden wird die Maßnahme vom linken 
Seitenarm des Bunslohbaches begrenzt. Die Maßnahmenfläche umfasst 11.000 m² und ist im 
Rahmen der Kompensationsmaßnahme als naturnaher, standortgerechter Buchen-Mischwald zu 
entwickeln (Faktor 1:0,5).  
 
Als Aufwertungsmaßnahme erfolgt ein gezielter Waldumbau von Nadelholzbeständen hin zu 
einem naturnahen, standortgerechten Buchen-Mischwald. Der Umbau der Nadelholzbestände hat 
schrittweise v. a. durch Voranbau mit Buche (Fagus sylvatica) und Tanne (Abies alba) unter dem 
aufgelichteten Schirm des Nadelholzes, sowie durch Pflanzungen von Schwarz-Erle (Alnus 
glutinosa) entlang des Feuchtgebietes zu erfolgen. Es ist eine Zusammensetzung von 70 % 
Buche (Fagus sylvatica), 15 % Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und 15 % Tanne (Abies alba) 
umzusetzen. Der Laubanteill ist dauerhaft zu erhalten und lediglich eine naturnahe, extensive 
Bewirtschaftung der Ausgleichsfläche vorgesehen. Die maximale Nutzungsmenge ist auf 10 % zu 
beschränken. Ebenfalls sind 20 Festmeter Totholz pro Hektar zu belassen.  
 
In einem ersten Schritt ist dafür eine starke Durchforstung der Nadelholzbestände durchzuführen, 
bei der die Bestockung des Nadelholzes auf 0,4 herabgesetzt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die 
Pflanzung von Buchen und Tannen. Durch Sukzession aufkommende standortheimische 
Laubbaumarten sind zu übernehmen. Im dritten Schritt sind die Bestände erneut durchzuforsten. 
Die Kiefern sind bis auf einen Schirm mit einer Bestockung von ca. 0,1 sukzessive zu entnehmen, 
um die aufwachsenden Ziellaubbaumarten weiter zu fördern.  
 
Durch die gezielte Anpflanzung von Buchen, Erlen und Tannen unter dem Schirm der 
vorhandenen Nadelbäume ist ein gemischter und ungleichaltriger Wald zu etablieren. Das gezielte 
Auflichten sorgt für die notwendigen Lichtverhältnisse innerhalb der Ausgleichsflächen um den 
geplanten Anstieg des Laubanteils zu ermöglichen.  
 
Zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation sind Habitatbäume (pro 50 m2 mindestens 
ein Biotopbaum) zu fördern, sowie vorhandene und heranwachsende Habitatbäume zu erhalten 
(vgl. Karte 2). 
 
 
A5: Waldumbau 
 
Das Flurstück 544/0 der Gemarkung Klobenreuth liegt etwa 2,6 km südöstlich der Planfläche. Als 
Biotoptyp für die gewählte Teilfläche liegt ein Laubmischwald (L61-sonstige standortgerechte 
Laub(misch)wälder, junger Ausprägung) vor. Aufgrund einer Durchforstung besteht der 
Unterwuchs aus einem dichten Brombeerbestand mit einem lichten Birkenbestand im Schirm und 
randlich wachsenden, jungen Fichten. Die Teilfläche umfasst ca. 1.700 m². Im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahme ist dieser Bestand zu fällen und mit Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
im Hauptbestand und Hainbuche (Carpinus betulus) im Nebenbestand aufzuforsten. Der 
Kompensationsfaktor hierzu beträgt 0,3.  
 
Damit der Nährstoffeintrag auf der Fläche gering gehalten wird, sind vorhandene Ablagerungen zu 
entfernen und zu gewährleisten, dass keine weiteren Ablagerungen stattfinden. 
 



Seite 22   BG  DÖLTSCH „AM BÜHL“  GEM. KIRCHENDEMENREUTH       Satzungsversion  11.04.2017 

architekturbüro dipl. ing. fh josef schöberl  raiffeisenstrasse 8  92711 parkstein     tel  09602 / 639363  fax 639364     

Tabelle 2 Übersicht der internen und externen Ausgleichsflächen 
 

Ausgleich Flurstücknummer Größe in 
m² 

Faktor Kompensationsflächengröße 
in m² 

A1 230 (teilweise) 800 1 800

A2 230 (teilweise) 165 1 165

A3 173 1.790 1 1.790

A4 368 (teilweise) 11.000 0,5 5.500

A5 544/0 (teilweise) 1.700 0,3 510

Summe  8.765

 
Wie die Berechnung in Tabelle 4 zeigt, wird der Kompensationsbedarf von 8.531,2 m² durch 
interne und externe Kompensationsflächen abgedeckt. Das Defizit ist somit ausgeglichen.  
 
Die Lage der internen und externen Ausgleichsflächen kann den Lageplänen entnommen werden 
(vgl. Karten 1, 2 und 3). Die Karten sind ebenfalls Bestandteil des Planteils (Siehe Punkt D 
Plandarstellung- Bebauungsplan)  
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5 Systemskizzen 
 
 
 
1.  Lage der Bezugspunkte 
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2.  Systemschnitte   
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3.  Systemskizze Dachaufbauten    
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B Hinweise und Empfehlungen 
 
 
1. Grünflächen, Stützmauern 
 

Es wird die Anlage von Blumenwiesen (standortheimische Saatmischung) anstelle von 
Rasenflächen empfohlen. 
Stützmauern sind, soweit statisch möglich, als Trockenmauer oder als Betonmauer mit 
Natursteinverkleidung auszubilden. 

 
 
2. Solarnutzung 

 
Solarnutzung wird empfohlen und für sinnvoll erachtet. 
Solarkollektoren sind bei nach Süden geneigten Steildächern energietechnisch sinnvoll. 
Solarplatten sollen gut proportioniert auf den Haupt- bzw. Garagendachflächen untergebracht 
werden. 
 
 

3. Selbstschutz der Bauherren vor Oberflächenwasser 
 

Bei der Planung des Gebäudes sowie der Außenanlagengestaltung sollte auf eine sichere 
Führung des Oberflächenwassers geachtet werden. (Lage von Kellerfenstern, Lichtschächten und 
Kellerabgängen, Gefälle vom Gebäude zur Grundstücksfläche) 

 
 
4. Kanalisation 
 

Sämtliche Einleitungsstellen für Abwasser unterhalb der Rückstauebene (Straßenniveau) sind 
ausreichend gegen Rückstau zu sichern. 
 
Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Der neu zu errichtende Schmutzwasserkanal 
wird über das Ortskanalnetz an die nordöstlich gelegene gemeindliche Kläranlage angeschlossen. 
Die neu zu errichtende Regenwasserkanalisation wird an ein im Norden gelegenes, neu zu 
errichtendes Regenrückhaltebecken angeschlossen. Von dem Rückhaltebecken aus erfolgt ein 
gedrosselter Ablauf in den nahegelegenen Sterzenbach. 
 
Die Vorgaben aus der gemeindlichen Entwässerungssatzung und der für die 
Gebäudeentwässerung geltenden Richtlinien und Normen sind zu beachten. 
 
 

5. Versorgung 
 

Die Baugrundstücke werden mit Leerrohren (Speedpipes) erschlossen, um die Versorgung mit 
zukunftsfähiger Breitbandtechnik sicherzustellen. 

 
 
6. Brandschutz 
 

Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser wird über die Trinkwasserhauptleitung in 
Verbindung mit Unterflurhydranten sichergestellt. 
Der abwehrende Brandschutz wird durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr gewährleistet. 

 
 
7. EEWärmeG 

 
Die Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) sind zu beachten. 
Danach muss jedes neu errichtete Haus einen bestimmten Anteil seiner benötigten Energie aus 
erneuerbaren Quellen (z.B. Solaranlagen, Wärmepumpen etc.) beziehen.  
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8. Baugrund 
 
Geologische bodenmechanische Untersuchungen des Baugrundes werden angeraten  
 
 

9. Grundwasser 
 
Für den Bereich des Baugebietes in Döltsch liegen keine konkreten Grundwasserbeobachtungen 
vor. Hohe Grundwasserstände sind, zumindest teilweise, nicht auszuschließen. Je nach 
Durchlässigkeit des Untergrundes und aufgrund der Neigung des natürlichen Geländes kann es 
bei ungünstigen Witterungsbedingungen zu oberflächennahem Schichtenwasserabfluss kommen. 
Falls ein Keller errichtet wird, müssen diese Gegebenheiten beachtet werden.  
 
 

10. Bodendenkmäler 
 
Bei Funden historischer Art ist umgehend die Untere Denkmalschutzbehörde oder das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege zu verständigen. Vertreter dieser Behörden ist ein Zutrittsrecht zu 
dem Grundstück zu gewähren. 
 
 

11. Altlasten 
 
In den amtlichen Katastern gibt es keine Einträge zu Altlasten oder sonstigen schädlichen 
Bodenveränderungen. Dies schließt derartige Belastungen jedoch nicht generell aus. Beim 
Auftreten von auffälligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich die Gemeinde 
Kirchendemenreuth bzw. das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab zu verständigen.  
 
 

12. Landwirtschaft 
 
Auf Grund der ländlichen Lage mit den umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen treten 
Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Geruch usw. auf. 
Von angrenzenden und benachbarten Acker- und Grünlandflächen können bei der 
Bewirtschaftung Emissionen ausgehen, wie sie von einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung zu erwarten sind. 
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C Begründung mit Eingriffsregelung 
 
 
 
1 Begründung 
 
 
1.1. Erfordernis der Aufstellung 
 

In der Gemeinde Kirchendemenreuth / Ortsteil Döltsch hält sein längerer Zeit die Nachfrage nach 
Bauplätzen an. Auf Grund dieser anhaltenden Nachfrage nach Baugrundstücken verfügt die 
Gemeinde z. Z. nicht mehr über ausreichend eigene Bauplätze. 
 
Laut Flächennutzungsplan vorgesehene Wohnbauflächen sind auf Grund mangelnder 
Verkaufsbereitschaft der Grundstücksbesitzer in naher Zukunft nicht realisierbar. In der zeitgleich 
durchgeführten 1.Änderung des Flächennutzungsplanes werden deswegen nicht umsetzbare 
Wohnbauflächen aus dem FNP herausgenommen bzw. reduziert und durch eine im 
Gemeindebesitz befindliche Fläche ersetzt. Diese Baufläche liegt östlich der Ortschaft Döltsch im 
direkten Anschluss an den Ortskern. Im Norden, Osten und Süden geht der Planungsbereich in 
die freie Feldflur über. 
 
Die Nähe zum Oberzentrum Weiden /Opf. und zur Kreisstadt Neustadt /WN mit Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr bieten gute Voraussetzungen zumindest als Wohnstandort für die 
Gemeinde Kirchendemenreuth. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den qualifizierten Bebauungsplan „Am Bühl“ sowie für die 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 11.07.2016 durch die Gemeinde 
Kirchendemenreuth gefasst. 
 
 

1.2. Ausgangslage der Planung 
 
Mit der gleichzeitig durchgeführten 1.Änderung des Flächennutzungsplanes wird die 
planungsrechtliche Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf „Am Bühl“ geschaffen. 
 
Das vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasste Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche 
von ca. 2,47 Hektar. 
 
Die Höhenlage des Plangebietes liegt zwischen ca. 547 m und ca. 562 m über NN. 
In topografischer Hinsicht ist dieser Bereich als mittlere Hanglage zu bezeichnen. 
 
Die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in den öffentlichen Straßenräumen und 
Grünflächen angeordnet.  
Die Abwasserentsorgung des Baugebietes „Am Bühl“ erfolgt im Trennsystem wobei das 
anfallende Schmutzwasser in die nordöstlich gelegene, gemeindliche Kläranlage eingeleitet wird. 
Das Regen- und Oberflächenwasser des Baugebietes soll in einem neu zu errichtenden 
Regenwasserrückhaltebecken zwischengespeichert werden. Der Überlauf erfolgt in den 
nahegelegenen Sterzenbach. 
 
Einrichtungen der Infrastruktur wie Kindergarten, Kinderkrippe, Rathaus, Pfarrheim, usw.  sind im 
Gemeindegebiet vorhanden. 
Für die ländliche Lage ist eine relativ gute verkehrsmäßige Anbindung über die Kreisstraße NEW 
25 sowie der Bundesstraße B22 gegeben. 
Eine überregionale Anbindung erfolgt durch die nahegelegene Autobahn A93. 
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1.3. Entwurfsbegründung 

 
Mit dem Baugebiet „ Am Bühl“ können für die Gemeinde Kirchendemenreuth in naher Zukunft 
realisierbare Baulandflächen geschaffen werden. 
Die geplante Baufläche liegt östlich der Ortschaft Döltsch im direkten Anschluss  an den Ortskern. 
Die vorhandene Bebauung des alten Ortskernes und des bestehenden Baugebietes Döltsch Süd 
wird in Richtung Osten weitergeführt. 
Im Norden und Osten wird der Planbereich durch einen Erschließungsweg mit nachfolgender 
landwirtschaftlicher Nutzung begrenzt. 
Südlich des Planbereiches, bis zur Bundesstraße B22 liegen ebenfalls landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. 
 
 

1.3.1. Erschließung - Verkehr 
 

Das Baugebiet wird von Westen über die Anbindung an eine bestehende Ortsstraße erschlossen. 
Über diese bestehende Ortsstraße erfolgt eine direkte Anbindung an die südlich gelegene 
Bundesstraße B22 sowie den Ortskern von Döltsch. 
Die innere Erschließung verläuft von Westen aus in östlicher Richtung mit ringartiger 
Verkehrsführung. Im Osten befindet sich eine Anbindung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu den 
umgebenden Agrarflächen. 
Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen werden im öffentlichen Straßenraum sowie öffentlichen 
Grünflächen angeordnet. 
Die Erschließungswege sind durch seitlich wechselnde Parkstreifen mit Baumbepflanzungen 
sowie Versätze in der Straßenführung gegliedert. 
Durch diese wechselseitigen Fahrbahnverengungen kann mit baulichen Maßnahmen eine 
angemessene Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit erzielt werden. 
Auf einen straßenbegleitenden Gehweg wurde verzichtet, da innerhalb des Baugebietes nur mit 
reinem Anliegerverkehr sowie geringen landwirtschaftlichen Verkehr zu den angrenzenden Acker- 
und Grünflächen zu rechnen ist. 

 
 

1.3.2. Grünordnung 
 

Die im Norden des Plangebietes bestehende Hecke wird in Richtung Süden durch einen Streifen 
Extensivgrünland, als kräuterreicher Heckensaum ergänzt. 
Die westlich entlang der Ortsstraße verlaufende Hecke wird mit einem frei wachsenden, 
naturnahen Heckenstreifen erweitert.  
Im Süden des Planbereiches ist eine neue Heckenpflanzung zur freien Feldflur vorgesehen. Diese 
neue Heckenpflanzung soll in Wildform mit Lesesteinhaufen ausgebildet werden. 
Zusätzlich zu den Randeingrünungen sind Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraßen 
sowie Pflanzgebote auf den jeweiligen Bauparzellen vorgesehen und festgesetzt. 
Im Zentrum des Planbereiches ist zudem ein Dorfplatz als öffentliche Grünfläche mit Baum- und 
Strauchbepflanzungen als Ort der Begegnung geplant. 

 
 

1.3.3. Bebauung 
 
Der gesamte Planbereich des Baugebietes „Am Bühl“ wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) im 
Sinne der BauNVO bestimmt und umfasst insgesamt 23 Bauparzellen. 
Entsprechend der Nachfrage ist eine Bebauung mit freistehenden Ein- und 
Zweifamilienwohnhäusern in offener Bauweise vorgesehen. 
Die erforderlichen Stellplätze pro Parzelle werden durch Einzel- und Doppelgaragen mit Stauraum 
zur öffentlichen Verkehrsfläche auf dem jeweiligen Grundstück gesichert. 
 
Bei talseitig erschlossenen Grundstücken sind Grenzgaragen bzw. grenznahe Garagen 
entsprechend Art. 6 BayBO auf Grund des abschüssigen Geländes nicht umsetzbar. 
Um eine vernünftige Zufahrt mit leichtem Gefälle zur Straße zu erstellen können die nach BayBO 
festgelegten Abstandsflächen nicht eingehalten werden. 
Um Einzelgenehmigungen für talseitige Grenzgaragen zu vermeiden werden hier abweichende 
Abstandsflächentiefen gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO erlassen. 
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Auf Grund der Grundstücksgrößen sowie Lage und Größe der Baufenster mit festgelegten 
Garagenzufahrten ist nicht mit Beeinträchtigungen des jeweiligen Nachbarwohngebäudes zu 
rechnen. 
 
Durch die Anpassung der einzelnen Baufenster an die gegebene Hangsituation wird eine 
harmonische Einbindung in das Landschaftsbild erzielt. 
Für die nördlich gelegene Parzellenreihe wird eine maximale Bebauung mit 3 Vollgeschoßen 
zugelassen um der in diesem Bereich steileren Hanglage gerecht zu werden. 
 
Die geplanten Grundstücksgrößen bewegen sich zwischen ca. 668 m² bis hin zu ca.946 m². 
(Durchschnittliche Grundstücksgröße: ca. 766 m²) 
Durch die großzügige Festsetzung der Baugrenzen wird ausreichend Spielraum zur individuellen 
Gestaltung gegeben. 
Ebenso sind die textlichen Festsetzungen auf das erforderliche Mindestmaß reduziert. 
 
Auf den Bauparzellen Nr.14 und 15 ist in nordöstlicher Richtung der Schutzstreifen, der im 
Randbereich des Baugebietes befindlichen 20KV Hochspannungsleitung, zu beachten. 
 
Überörtliche Ver- und Entsorgungsleitungen berühren das Plangebiet nicht. 

 
 

1.3.4. Lärmschutz 
 
Auf Grund der räumlichen Nähe zur südlich verlaufenden Bundesstraße B22 wurde eine 
schalltechnische Untersuchung durchgeführt um die Verkehrslärmimmission zu ermitteln. Die 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis dass sich innerhalb des Bebauungsplangebietes keine 
Überschreitungen der städtebaulichen Orientierungswerte ergeben und somit keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, um gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 

2 Umweltbericht 
 
Umweltbericht vom  10.04.2017 
Siehe Anhang 
 
 
 
 
 

3 Schallschutzgutachten 
 
Schalltechnische Untersuchung Nr. 860_0 vom 26.10.2016 
Siehe Anhang 
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D Plandarstellung – Anhang 
 Bebauungsplan 
 
 
Im Anhang 
 
Bebauungsplan M 1 : 1000 
mit Zeichenerklärung  
 
Erstellt : 19.09.2016 
Geändert : 12.12.2016 
Ergänzt: 11.04.2017 
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